
- 21 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1973 Ausgegeben am 5. Feber 1973 4. Stück 

8. Gesetz: Besoldungsordnung 1967; Anderung (8. Novelle zur Besoldungsordnung 1967). 
7. Gesetz: Pensionsordnung 1966; Knderung. 

6. 7. Der bisherige Abs. 5 des § 12 erhält die 
Gesetz vom 27. Oktober 1972, mit dem die Bezeichnung „(6)". 
Besoldungsordnung 1967 geändert wird 
(8. Novelle zur Besoldungsordnung 1967) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

8. Die Abs. 2 und 3 des § 23 haben zu lauten: 

„(2) Die Zulagen gemäß § 23 a bis § 26 sind, 
unbeschadet der Bestimmung des § 26 lit. a 
Abs. 2, ruhegenußfähig. 

(3) Bei Anwendung der Bestimmungen des§ 18 
Abs. 10 und des § 21 Abs. 4 und 5 gelten die 
Dienstzulagen gemäß § 23 a bis § 26 als Bestand
teil des Gehaltes." 

Die Besoldungsordnung 1967, LGBI. für Wien 
Nr. 18, in der Fassung der Landesgesetze LGBI. 
für Wien Nr. 30/1967, 34/1967, 26/1968, 45/ 
1969, 15/1971, 4/1972 und 10/1972 wird wie 
folgt geändert: 

9. Nach dem § 23 ist folgende Bestimmung 
1. Der erste Satz des § 5 Abs. 2 hat zu lauten: einzufügen: 

„Einkünfte im Sinne dieses Gesetzes sind die im 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1972 ange
führten Einkünfte, soweit sie nicht nach § 3 
desselben Gesetzes steuerfrei sind." 

2. Der Abs. 3 des § 5 hat zu lauten: 

„(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einschließlich der Ein
künfte, die Anspruch auf den Pensionistenabsetz
betrag begründen, ist stets der volle Pauschbetrag 
für Werbungskosten abzusetzen, der im Einkom
mensteuergesetz 1972 für den Fall der monat
lichen Lohnzahlung vorgesehen ist." 

3. Die bisherigen Abs. 3 bis 5 des § 5 ~rhalten 
die Bezeichnungen „(4)" bis „(6)". 

4. In den Abs. 4 und 5 des § 6 ist der Aus
druck „§ 5 Abs. 5" jeweils durch den Ausdruck 
„§ 5 Abs. 6" zu ersetzen. 

5. Der Abs. 2 des§ 12 hat zu lauten: 

· / 
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„(2) Die Gehaltsansätze sind in der Anlage 2 
festgesetzt." 

6. Der Abs. 5 des§ 12 hat zu lauten: 
„(5) Dem Magistratsdirektor gebührt ein Ge

halt in der Höhe des 2,8fachen des höchsten Ge
haltes der Dienstklasse IX einschließlich der All
gemeinen Dienstzulage und der Dienstalterszulage. 
Als allfällige Zulage im Sinne des § 3 Abs. 2 
kommt für den Magistratsdirektor nur die Haus
haltszulage in Betracht." 
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„Allgemeine Dienstzulage 

§ 23 a. Dem Beamten des Schemas I und des 
Schemas II gebührt zum Gehalt eine Allgemeine 
Dienstzulage. Die Höhe der Allgemeinen Dienst-
zulage ist in der Anlage 3 festgesetzt." · / 
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10. In der Oberschrift des § 25 lit. e wird 
der Ausdruck „(wie bei Art. I Z. 4)" aufge
hoben. 

11. Nach dem § 25 ist folgende Bestimmung 
einzufügen: 

„D i e n s t z u l a g e f ü r 1 e i t e n d e B e a m t e 

§ 25 a. (1) Dem Generaldirektor der Wiener 
Stadtwerke, dem Kontrollamtsdirektor, dem 
Stadtbaudirektor, dem ständigen Stellvertreter 
des Magistratsdirektors, den Direktoren der Wie
ner Stadtwerke-Elektrizitätswerke, Gaswerke, 
Verkehrsbetriebe und Städtische Bestattung sowie 
den Vizedirektoren der Wiener Stadtwerke-Elek
trizitätswerke, Gaswerke und Verkehrsbetriebe 
gebührt eine monatliche Dienstzulage. 

(2) Die Höhe der Dienstzulage gemäß Abs. 1 
ist vom Stadtsenat unter Bedachtnahme auf die 
Ar.t und Bedeutung der mit der jeweiligen 
Funktion verbundenen Aufgaben im Vergleich 
zu der Art und Bedeutung der mit der Funktion 
des Magistratsdirektors verbundenen Aufgaben in 
einem Hundertsatz des Gehaltes des Magistrats
direktors festzusetzen. Sie darf 60 v. H. des Ge
haltes des Magistratsdirektors nicht übersteigen. 
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